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Von Rolf Schäter

In den kirchlichen Handlungen und auch iın der auie undeln sich die
theologischen Entscheidungen, wobei das Bündel mıtunter recht perr1g
und unhandlich werden annn Es i1st nıiıcht me1ıne Absicht, ber Taute oder
ber Kirche sprechen, da{fß alle Aspekte berücksichtigt würden. ESs
kommt INr vielmehr darauf d}  J die verwunderte rage stellen, die
Retormation aus dem mittelalterlichen Kirchenwesen die der Saug-
lingstaufe weiterführt, obwohl S1e weils, dafß dies durch die Heilige Schrift
niırgendwo ausdrücklich geboten ist

- IIIe reformatorische Entscheidung die Wiedertaufe

I dıie »Gemeın Kirchenordnflng, W1€e die diesereıt 1mM Furstentum urttem-
berg gehalten werden soll« abgekürzt genNannt: Herzog Ulrichs kleine
Kirchen-Ordnung VO:  } 36° S5dI1Z selbstverständlich OTaus, da{fßß erın
Taufbewerber imMmer eın Kind i1st [ Jas Kapitel »Von der heiligen Tauf«
beginnt mi1t den Worten »Wenn 111al das Kind ZUT Tauft bringt, soll der
Diener d der Pfarrer| nochfolgende ermahnung sprechen «S I dıe dann
wöoörtlich ausgeführte Mustertaufpredigt wendet sich die aten als epra-
sentanten der christlichen Kirche, die »dieses Kindlein hierher tragt«, ruft
S1€e auf, »andächtiglich bitten, da{fß Gott, der Allmächtig, das Kindlein nıt
allein VOI1 des Teutels Gewalt erledigen ‚erlösen], sondern auch also stärken
wöllL, da{fß 65 dem Feinde 1m en und terben stattlichen ‚gründlichen!|
Widerstand un und erhalten werden moöge «4

{ dıie Agende entscheidet somıi1t die damals 1ın Württemberg WwW1e 1ın Anderen
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Teilen Deutschlands aufgeworfene rage ach der Berechtigung der Säug-
lingstaufe ohne viel Aufhebens 1 Lutherschen Sinn, nicht 7zuletzt durch
die ausdrückliche Verlesung der erikope VOIL der Kindersegnung
10,13—I16 IDIIS angeführte Ordnung der ähtaufe unterstreicht diese Ent
scheidung®.

Daiß die schon seit Jahren auch 1ın Württemberg tatıgen Tauter die Kinder-
taufe als »des Papstes höchsten und ersten Greuel«®© verdammen, wird nicht
einmal eINeESs Nebensatzes gewürdigt. Und doch erscheint die Verteidigung

diesen Vorwurf zwischen den Zeilen. [)as Bedenken der wurttem-
bergischen Theologen Z rage der Bestrafung der Wiedertäufer 4US dem
TE hätte CS sich leicht machen und die Schwärmerei allein 1m Lichte
der Katastrophe VO:  - unster darstellen können. I] )ieser Versuchung erlie-
SCIL die GCutachter erstaunlicherweise nicht; vielmehr efzen sS1e bei der
Beobachtung e1n, da{( TE111C der mehrer Teil olcher LeUut: 1n
solche Schwärmerei geraten, nicht aus Bosheit dahin gelangen]|, sondern
aus| lauter Einfältigkeit un: gutem iter, den S1e haben GOtt, S1€e sehen
bei den ottengeıstern e1ın olchen feinen Schein des Lebens und dagegen
bei u1nls und dem großen Haufen der Unsern leider e1in 5Al1Z wildes, reches
und verruchtes Wesen Za Dort bei der Rotte oder VL WIT ohne
Wertung bei der kleinen, sich abgrenzenden Gemeinschaft die innentäl
lige Erneuerung des Lebens; 1er be1 der Volkskirche, dem »grolßsen Hauten
der Nsern«, ein »„»verruchtes Wesen«. (3anz gleich, w1e dieser ( egensatz
erklärt werden annn die Taufagende der Kleinen Kirchenordnung macht
eutlich, da{fß 1111l sich nicht MIt ihm zufrieden gibt »ES sollen auch die
Pfarrer und Kirchendiener mi1t allem Fleifß daroh se1N, dafß olchem
noötıgen Werk der christlichen Taute eNrlıche und verständige (‚evatter
Paten| werden, die da WI1ssen, S1€e da selen, auf da{ß die
Taufe mıt rechter Andacht, Zucht un: Tapterkeit Gewichtigkeit| gehan-
delt werde.e

(:anz gleich, ob 1n diesen und äahnlichen Worten eine indirekte Verteidi-
SUNs tauterische Vorwürte gesehen werden darf oder nicht auft jeden
Fall zeıgen S16E, da{fß die Kindertaufe nicht ohne weıteresZrechten christ-
lichen Lebensernst führt Vielmehr mufß unter den Getautften also:

den Mitgliedern der die Kindertaufe übenden Kirche ausgewählt
werden, WL c5 gilt, aten {inden, „die da WIssen, S1Ee da SEC1ICN «
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Kindertaufe un Volkskirche

{[Iıe Reformation hat das Kirchenwesen tiefgreifend verändert. Eines jedoch
hat sS1e verwunderlicherweiseun  tEt gelassen: das parochiale System.
ıne Gemeinde kommt adurch zustande, da{fß sich diejenigen Menschen
gemeiınsamem Gottesdienst verein1ıgen, deren Wohnsitz geographisch 1m
Bereich einer gottesdienstlichen Statte liegt S1eeneinen arrer, der den
Gottesdienst leitet, predigt, tauft, das Abendmahl spendet, und das
Begräbnis halt Bıs AT heutigen Tage werden 1n kirchlichen esetzen,
durch die eine Kirchengemeinde errichtet Wird, Gemarkungsgrenzen, Stra-
Senzüge, (‚ewasser us  z genNannt, dUSZUSaSCH, WeCeI der betreffenden
Gemeinde gehört. Ebenso enthält die Deftfinition der Kirchenmitgliedschaft
neben der Nennung des Bekenntnisses e1in geographisches Element. In dem
esetz der EKI) ber die Kirchenmitgliedschaft VO  5 1976 el CS » Inner-
halb der Evangelischen Kirche 1n Deutschland sind Kirchenmitglieder die
getauften evangelischen Christen, die ihren Wohnsitz oder gewöÖhnlichen
Auftenthalt 1m Bereich eiıner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland haben « Dabe11 geht diese Definition davon AaUS, dafß 1ın der
Regel die Kindertaufe geübt wird. S1e ist darauf abgestimmt, dafß bei der
Kirchenmitgliedschaft 1 Normalfall die Famıilie 1mMm Blick steht und da{ß
eshalb e1in 1n eıner evangelischen Familie geborenes Kind, das getauft ist,
VOINl Anfang als itglie behandelt werden kann

DiIies ist für das volkskirchliche System unter heutigen Bedingungen 1M-
111e och entscheidend. Es gibt viele Detinitionen, die 1mAdes und

Jahrhunderts tfür den Begriff Volkskirche« versucht wurden. Jle STE-
hen 1n Wechselbeziehung kirchenpolitischen Zielsetzungen. DIie 1m
Thema intendierte Deftinition VO  a Volkskirche 1st adurch bestimmt, da{fs
der Eıintritt in sS1e in der Regel durch die Kindertaufe geschieht. 1ne solche
Kirche ist Volkskirche, weil 1n Analogie ZU Eintritt 1n die Gemeinschaft
des Volkes der Eıintrıitt 1n die Kirche Lebensbeginn vollzogen wIird. SO
wen1g hierzulande ein Kind deutscher Eltern sich für die deutsche Staats-
bürgerschaft aktıv entscheidet, ebensowenig 1st beim Hineingeborenwer-
den 1n die Kirche eine aktıve Entscheidung für den Erwerb der Mitglied-
schaft nöt1g. Hıeraus entstehen auch die Probleme. Volkskirche 1n diesem
Sinne nımmt die Definition des I Jahrhunderts ZU Teıil auf sS1e bildet
einen relatiıven Gegensatz ZUT Behördenkirche des alten landesherrlichen
Kirchenregiments; sS1e dispensiert sich nıcht VOo Volksganzen, 1n dem sS1e
ebt S1e nımmt diakonische, Ja gesellschaftliche Verantwortung
wahr

e1n, Evangelisches Kirchenrecht, 1980, 46



IDEN wichtigste Moment bei der heutigen Rede VO  } der Volkskirche
scheint MIr aber in dem relativen Gegensatz ZUT Bekenntniskirche lie-
SCH Von dort her wird s1€e ach dem Wegftall der Konsıstorien als Staatsbe-
hörden und bei der Selbstverständlichkeit des diakonisch-gesellschaftli-
chen Auftrags hauptsächlic. definiert. Denn 1mM (Gegensatz ZUI Volkskir-
che geschieht der 1Nnftrı 1n die Bekenntniskirche durch eine bewußte
Entscheidung.

Erwachsenentaufe1Bekenntniskirche

{ dıe Wiedertäufter des 16. Jahrhunderts en die Reformation mıt dem
Verfassungsmodell der Bekenntniskirche konfrontiert. Im 508 »Schleithei-
iINeT Bekenntnis« VO  a} 527, dem der ehemalige Priıor des Benediktiner-
klosters St eter 1m Schwarzwald Michael attler ma{ißgeblich beteiligt War
wird die Bekenntniskirche klar beschrieben. »D1e Taute soll gegeben WCCI-
den en denen, gelehrt sind die Buße und Anderung des Lebens un!
glauben iın der Wahrheit, da ihre Sünd HC Christum WESESCNOINMEN
selen mıiıt dem werden ausgeschlossen alle Kindertauten, des Papstes
höchsten un ersten Greuel.« Der Taute hat die Lehre vorauszugehen. [ dıie
Te ewirkt Buße und Anderung des Lebens, auf welche der Vergebungs-
glaube olgt Erst dann kommt die Taufe

|DITS üblicherweise angeführten biblischen Belege für diese Reihenfolge
sind Mit 28,19, C5 heilßt »Gehet hin und lehret alle Völker und tautet S1e

bzw 16,16, »Wer da glaubt un getauft wird « wobei 1n
beiden Fällen auf die Reihenfolge ankommt: rst die Lehre bzw der Glaube,
dann die Taufe Dieselbe Reihenfolge tindet sich ın den Beispielen der
apostolischen eıt In der Pfingstgeschichte Acta 2,36 Sagt Petrus: » Iut
Buße und lasse sich ein jeglicher taufen« und hält sich auch selbst daran,
indem diejenigen tauft, die »SEe1N Wort SCINMN annahmen« (2,41

Mıiıt vollem Bewußtsein wurde diese Form des Eintritts 1n die Gemeinde
weitergeführt ın Verfassungsbestimmungen für das en der Gemeinde.
{ JDer Artikel des Schleitheimer Bekenntnisses legt test, dafß, WeT 1n den
Leib Christ1 getauft ist und sich er oder Schwester nenNnNt, sich dem
annn unterwerten muÄß, der Kirchenzucht, deren Vertahren Mit

S, 5S— I8 festgelegt ist Der Artikel bestimmt, da{fß das Abendmahl 1U in
der Gemeinschaft der wahren Getautften gehalten werden darf Besonders
wichtig sind die Ausführungen ZAUT »Absonderung« 1in Artikel Es gibt
keine Gemeinschaft mıt den Osen; denn »alle, die nicht 1ın den Gehorsam
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des Glaubens sind, die sind »e1in großer Greuel VOT CSOFt -& Es gibt ın
der SanNZCH Schöpfung nichts anderes als »(jutes und OSes, gläubig und
ungläubig, Finsternis und 4C Welt und \solche, die 4AUS der Welt sind,
Tempel (:ottes un! die GOtzen, Christus un: Belial « Der Glaubende
mu{ die Greuel meiden und liehen Aus dieser Absonderung olgt chließ
iıch auch, da{fß der Christ ZUI himmlischen Bürgerschaft gehört und mıt der
Bürgerschaft iın dieser Welt nichts schaffen hat Deswegen annn der
Christ nicht Obrigkeit se1n un! sich auch nicht der Gerichtsbarkeit
namlich chwert un! Eid beteiligen?!?:

Die Gemeinde ist somı1t ach außen hın exakt begrenzt. ach innen i1st
S1€e 1n ihren Gliedern kenntlich: S1e haben »sich dem Herrn ergeben«1? und
lassen sich Bruder und Schwester NECLNLNECN S1€ bekennen sich eindeutig

ihrem eIrn und en bewulst als Glieder se1nes Leibes ach außen ist
die Gemeinde UrcC. eiıne scharte Linıe abgetrennt. Entweder 1st INan auf der
einen Seıite (im Tempel Gottes] oder auf der andern (bei den Götzen| Hınzu
kommte durch Buße und Taute, hinaus durch den Bann ach Mt I8,D
kraft dessen der hartnäckige Sünder wiederZHeiden wird.

DIe BekenntniskircheeFreunde

Es hat Nnun wen1g Sinn, dieses odell VOINl Glaube und aufe, Mitgliedschaft
und Verfassung mıiıt dem Hınweıls abzutun, dafß tautferisch oder schwär-
merisch sSe1 Solche Etikette erklären und beweisen heute wenı1ger denn e
DiIie militante Eschatologie, die 1m Jahrhundert ein bequemes Argument
für die Gefährlichkeit der Täufer lieferte, können WITr für uULNSCIE Betrach-
(ung ausklammern. Geblieben 1st jedoch der ypus der Kirche, deren lie-
der sich bewußt Christus ekennen und deren Girenze klar und eindeutig
1St

1eser Iypus VO  a Kirche 1st WEeNnNn nicht alles trügt 1mMm Vordringen
egriffen. DiIie baptistischen ewegungen haben längst ökumenische Aner-
kennung gefunden. Niemand denkt mehr daran, die Verdammungen des
16. Jahrhunderts S1€ wiederholen In der Allianz, 1 Okumeni-
schen Rat der Kirchen, 1n der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
arbeiten die ekenntnistreuen Landeskirchen und ihre Vertreter ohne we1l-

mıt Baptısten
Teils sind 65 die kirchengeschichtlichen Ereign1isse der neuesten Zeıit.
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teils mafßgebliche Persönlichkeiten, die diese Entwicklung verstärken. Wa-
jeweils ein Beispiel.

|Idıe These der Barmer Theologischen Erklärung detiniert die christliche
Kirche als »„die CGemeinde VO  } Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und
Sakrament durch den Heiligen Gelst als der Herr gegenwartıg handelt DiIie

ese macht deutlich, da{fß der rad der Bewulßstheit, mıiıt der der Glaube
und das Leben der Gemeindeglieder geführt WIird, eın sehr hoher ist » Wıe
Jesus Christus Zuspruch der Vergebung er NSCICET Sünden 1St, und mıiıt
gleichem Ernst 1st (ST auch Gottes kräftiger Anspruch auf Leben

In diesen un: ahnlichen Formulierungen i1st spuren, dafß die evangeli-
sche Kirche damals handtfest CZW UNSCHL wurde, sich auf ihr Wesen
besinnen, sich dieses Wesens durch Zusammenrücken vergewi1ssern, die
Girenze ach aufßen deutlicher markieren und die Übergriffe VO  a außen
1NSs Innere der Kirche als wesensschädigend abzuwehren. IDIIS gleichfalls 1n
Barmen beschlossene »Erklärung ZUTI praktischen Arbeit der Bekenntnis-
synode der Deutschen Evangelischen Kirche«15 1eftert aIiur die Erläute-
LUNS L)ort wird die geistliche /MNeEUErUNg des Pfarrerstandes gefordert,
zugleic. aber auch der Autbau einer »Bekennenden Gemeinde«, die
Dienst willig« SeEe1IN und dafür gerustet werden mu{s1e ESs entsteht e1 das
Bild dessen, W as WIT abgekürzt »Kerngemeinde« NeCNNECHN könnten, deren
G lieder die „»Kirchentreuen« ausmachen oder die mit der Kirche 1n dem
bekannten soziologischen Schema »sehr verbunden« sind17.

Aaraus folgt 1U 1n Barmen allerdings nıicht 1ıne Absonderung VO  - der
Welt Insoweıt ist die ZUT Konzentratıon genoötigte Kirche weıt entternt VO  a

der konsequenten Auspragung des Bekenntnismodells, tfür das der Met1s-
1LL1US 1m Lauf der Geschichte der evangelischen Kirche NECUEC und ın Einzeltäl-
len warnende Beispiele hervorgebracht hatte I Iıe Bekennende Kirche fühlte
sich missionarisch die Welt gewlesen und scheute eshalb die Berührung
mı1ıt iıhr nicht. Den Sendungs-Aufiftrag, die freie Na Gottes 1n Predigt und
Sakrament verkündigen, ahm sS1€e eINST, da S1e &E auch den
»I I)iıenst der Reichswehr ' Truppenübungsplätze], S SS; HJ, Versorgung
der Arbeitsdienst- un: Jugendlager« ausdrücklich einbezog18. Die Kinder-
taufe wurde dabei nirgendwo nfirage gestellt, vielmehr SOrgte die Besinnung
auf das retormatorische Bekenntnis, das 1n Barmen für alle drei Bekenntnis-
konvente unerschüttert galt, für die selbstverständliche Anerkennung der

Burgsmüller/R. Weth, DIie Barmer Theologische Erklärung, 98 S 35
AaO, ff
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reformatischen Entscheidung. uch die These der Theologischen Erklä
I1UNs mi1it ihrer YmNeuUeErUNg der Lutherischen Zwei-Reiche-Lehre ist dafür ein
Beleg

Das zweıte Beispiel kann jedoch ze1ıgen, da{fß die Forderung die »(Ge-
meinde VOIl Brüdern«, die »M1t gleichem Ernst« die Sündenvergebung und
den ethischen Anspruch auft ihr SAaNZCS Leben bejahen, 1n der Tauffrage
anderen Ergebnissen führen AT Der malißsgebliche Mitvertasser der Bar:
1L1eT Theologischen Erklärung, Karl Barth, hat schon während des 1eges
1943 eine chrift ber »|JIIe kirchliche Te VO  a der Taufe«19 erscheinen
lassen. Di1e darın gegebene Kritik der kirchlichen Taufpraxis baute Barth
1n dem höchst wirksam gewordenen etzten Band der „»Kirchlichen Ogma-
tik«4 eiInNem trontalen Angritff die Kindertaufe 4AU.  N 1eSses
Buch hat selinen 1NAaruc auf die Ptarrerschaft nicht veriehlt art pricht
VOoNn der volkskirchlichen Praxıs der „S1ıtte bzw Unsıtte der Säuglingstau-
f6“21 und macht schon Urc. die ortwa eutlich, W1e R die volkskirchli
che Praxıs bewertet.

Wesentlich für Barths Lehre VO  a der rechten christlichen Taute 1St, da{ß 1n
der Taufe eın Mensch die Wendung ZUT Ireue Gott vollzieht. CC tut

Menschen sSe1IN Werk, indem iıh: mıt dem Heiligen Gelst tauft und
damıit einen »Neubeginn« chatfft er Mensch beantwortet dies, indem
ın eigener bewußter Entscheidung VO  a} der Gemeinde die Wassertaufe be
gehrt und damit »das verbindliche Bekenntnis sSE1INES Gehorsams« egt
{die auTife rückt adurch aus dem dogmatischen Kapitel der Gnadenmittel
hinüber 1n die Disziplin der Ethik DIie autfe ist die lat des gehorsam
Gewordenen. Nicht zuletzt der exegetische Befund bestärkt Barth 1ın dieser
1C. |DITS gesamte altere Theologie hat Ja ihre Tauflehre hauptsächlich auf
dem Tautfbefehl 16,16 un! Mt 28,18—20 aufgebaut. Um diese Diıicta
probantia 1st CS sehr stil] geworden. Das i1st mıiıt dem 5S0s unechten
Markusschlufß 1 Abgrund der Kritik verschwunden. Das zweıte ist Z W:

als Bestandtei des Evangelientextes aum angefochten; bei der Benutzung
kommt jedoch die erlegenheıt der Theologie ZU Vorschein, wel.
chen Wert al den Worten des Erhöhten oder anders ausgedrückt: den
Gemeindebildungen beizumessen hat ESs 1st eın ufall, dafß Barth das
biblische Fundament für die auie 1n der erikope sucht, welche VO  } den

Barth, DiIie kirchliche Lehre VOINl der Taufe, ThSt(B) E 943
Barth, DiIie kirchliche Dogmatik, 4/4 (|Fragment] I dıie Taute als Begründung

des christlichen Lebens, 1967
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Reformatoren 1LL1UI hiltsweise herangezogen wurde: iın der auie Jesu:>. Die
auftfe Jesu Warl aber ohne Zweitel e1n ewuflter Akt des Gehorsams.

Wıe kam 65 dann aber 1n der Kirche ZUI Taufe VO  ar Säuglingen, die doch
weder das Wort Gottes hören noch bekennen och sich entscheiden kön
nen‘ Barth spricht eiıne „historische Vermutung« Au  N die Kindertaufe ängt
mıiıt der Konstantinischen Wende zusammen miıt dem » E1n- und Übergang
der Kirche 1ın ıne ontologische Einheit mı1ıt dem Volk, der Gesellschaftt, dem
Staat, dem römischen Reich « 1e6Sse Konzeption haben die Reformato-
IcH »nach einem kurzen, aber sotort unterdrückten Zögerne«> übernom -
([818 »Und 1n der den Zertall jenes Reiches mehr oder wen1ı1ger glücklich
überdauernden Gestalt der National-, der (0)  S*; und da un: dort auchoch
der Staatskirche steht und die Kırche auch heute mı1ıt der allgemeinen
Kindertaufe« Mıt anderen Worten: »|Jer ursprünglich politisch-kirchenpo-
litische und also nicht-theologische Charakter«26 1st ach Barths histori-
scher Vermutung Anlaß, die Berechtigung VO  = Kindertaute und Volkskirche

In Zweitel ziehen.

DIie Kindertaufe verliert Ansehen

Nun ware c5 falsch und der evangelischen Kirche unwürdig, WeCeNnNn S1e sich
die Säuglingstaufe LLUT eshalb anklammern wollte, weil diese 1n den

Bekenntnisschriften des 16 Jahrhunderts testgeschrieben und 1 amp.
die Täufer und ihr Kirchenideal verteidigt worden ist Wenn die Bibel

1n der Tauffrage VOIl den Bekenntnisschritten abweicht, dann hat die
das letzte Wort Denn die Bekenntnisschritten sind aller ihnen gezoll-
ten Ehrfurcht 1Ur nNOormata; die Heilige chrift dagegen MU: ihnen als

1NOTINAalNs übergeordnet Jleiben. [)as INnag heutzutage beschwerlich
se1N, da natürlich die Bibel nıcht 1ın der uslegung des 16 Jahrhunderts,
sondern gemä. heutiger exegetischer Einsicht als Ma{istab anzuerkennen
iSt: 1eSse heutige exegetische Einsicht bringt aber keine Argumente für die
Säuglingstaute bei Die bekannte, VO  5 oachim erem1as besonders betonte
»Oikosformel«27 ist nicht eindeutig SCHUS, die Tautfe VO  a kleinen, zZUu

Hause gehörigen Kindern belegen { dDie Tatsache, dafß die alteste Kirchen-

AaQ.
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25 AaQ, 153
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erem1as, |DITS Kindertaute 1n den ersten vier Jahrhunderten, S, 23
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geschichte kleine Kinder als unschuldig und der Taute nicht bedürftig
angesehen hat, spricht die Säuglingstaufe.

Umgekehrt belegen alle Ortfe und Beispiele, die iın neutestamentlicher
eıt die Reihenfolge aufstellen: Predigt, Buße, Tautwunsch und Taute, da{fß
die Erwachsenentaute Regelform Wa  —

In der heutigen Praxıs des Pfarrers gibt 65 gleichfalls genügen kleine und
grofße Erfahrungen, die das exegetische Argument die Säuglingstaufe
tutzen Wenn CS auch nicht mehr selbstverständlich i1st w1e früher, da{fß
e1in Kind der bürgerlichen Wohlanständigkeit willen getauft werden
mu{ die überwiegende Mehrzahl der nicht aus der Kirche ausgetretenen
Eltern melden ihr Kınd ZUTr Tautfe S1e versprechen 1 Taufgottesdienst,
ihr Kind christlich erziehen. ber sind S1e dazu 1ın der age Be1 Familien,
die ZUurT: Kerngemeinde gehören und dem Pfarrer gut bekannt sind, wird
dies bejahen Was aber ist mi1t denjenigen Eltern und Paten, die miı1t der
TC »kaum verbunden« sind, obwohl S1€ tormell Mitglieder sind und ihre
Kirchensteuern e  en uch VON ihnen verlangt die Taufagende das
))Iä(( Z ber häufig Ort CS der Ptarrer mi1it eiInem leisen Zweifel.

Besonders deutlich wird dies bei den Extremfällen, eiıne Taufe SC
wünscht wird, beim Taufgespräch sich aber herausstellt, dafß beide Eltern
aus der Kirche a  en Sind. Ist jer nıiıcht die Grenze erreicht, ein
Pfarrer, der die Säuglingstaufe bejaht, den unsch der Eltern ablehnen
und ZU Taufautfschub raten mufß

Dieser Aufschub kam in den etzten ZWanZzlıg Jahren Sar nicht selten
VOL, führte aber oft dazu, dafß der nicht getaufte Jugendliche mıiıt seinen
Freunden und Klassenkameraden den Konfirmandenunterricht besuchte
und sich VOT oder bei der Konfirmation taufen ieß Man könnte dies 17
Lichte der Liturgiegeschichte begrüßen, weil 1er ndlich Taufe und FIir-
INUNg wieder ıne einheitliche Handlung werden. einer eıt jedoch, die
be1 der Kontirmation das Bekenntnis der Konfirmanden Uurc. einen Zu
spruch des Kontirmators ersetzt, wieder das Element, welches die
biblische Taute enthält: das bewußt verantwortliche Ja i dıie Konfirmation
1st ebenso W1e die Säuglingstaufe einem Strukturelement der volkskirch
lichen Wirklichkeit geworden, bei der das VO  w} Barth geforderte verbindliche
Bekenntnis des Glaubens unsichtbar bleibt

Jede Glaubensentscheidung hat ihre Geschichte

Nun annn 111a dies alles erkennen und würdigen; InNnan annn auch, w1e die
evangelische Kirche 605 hat, die Erwachsenentaufte neben die Saug-
lingstaufe stellen, sS1€e freigeben und vielleicht die Ehrlichkeit
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gebietet den Tautfaufschub empfehlen. I die augustinischen Gedankengän-
SC, welche die Verdammnis ungetauft sterbender Kinder erwarten lassen,
en ihre zwingende Ya ohnedies eingebüßst.

Trotzdem 1st c5 nicht möglich, die reformatorische Entscheidung für die
Kindertaufe und Volkskirche eintach rückgängig machen. IDER Modell
der Bekenntniskirche, 1ın welche der Mensch durch seE1INe verbindliche Ent
scheidung eintritt, übersieht eiıne Grundbedingung, der der Mensch 1n
dieser Welt en hat die eıt Ich meılne damit nicht die eıt 1mM Sinne
des VO  w uns Theologen besonders geliebten Kalros oder ın der Form der
Geschichtlichkeit, sondern als sich erstreckende, zerrinnende, 1n ahren,
agen un! Stunden SCINCSSCIHC eıt S1e zieht näamlich den Glauben mehr 1n
Mitleidenschatt, als WIT Theologen c5 für Lehrgebäude wünschen.

An 7we1 Gedankengängen möchte ich dies illustrieren; elveranlassen
mich, das Modell der Volkskirche und die Praxıs der Säuglingstaufe eltenlassen.

Der Gedankengang knüpft die Tatsache d. da{fß die Entstehung
und das Festhalten VO  } Entscheidungen sich 1n der Wirklichkeit kompli-
zierter a4USNıMMt als 1ın unseren theologischen Paradigmen. Man annn sich
natürlich das Normalschema VOT ugen setzen Der VO  a Hause aus (AOtt
ungehorsame Mensch wird VO Wort getroffen und VO  5 CO UuMmgeC-
wandt; 4US dieser Wendung folgt das bewußte Ja Gott, ZUT Gemeinde, AT

Taute Bleibt bei diesem Bild, dann lautet die Konsequenz: Neın ZUI

Kindertaufe, ne1n ZUT entscheidungslosen Volkskirche. ber kommt
dieses Bild ın der Wirklichkeit Vor‘® Schon bei eintachen Entschlüssen kön:
NCN WIT der Selbstbeobachtung entnehmen, da{fiß ange Vorbereitungsprozes-

voranzugehen pflegen, ehe eiıne punktuelle Entscheidung stattfiindet. rst
recht gilt dies für tiefliegende un! weittragende Entscheidungen W1e das
Ja des Glaubens. DiIie biographische Strecke, auft der sich der ewulte Akt
vorbereitet, und die Heit. 1n der C: reift, kommen 1n den üblichen eileX10-
1818 auf die autfe aum VOL. In dem oben erwähnten Normalschema 1st für
die rlebte eıt und für die 1n der eıt wecnhnselInden Ertahrungen eın Platz
Ahnlich steht miıt dem weıteren Schicksal der einmal vollzogenen Ent-
scheidung.

Wıe sieht das Ja Christus und das verbindliche Bekenntnis des Gehor-
Samılls dusS, WEenNnn zwel, drei, vier Jahrzehnte 1Ns Land ziehen? uch 1e7r
DasSsScCH UuULNSCIC theologischen Paradigmen schlecht. Schon 1n der protestantı-
schen Orthodoxie wird der Normal- und Regelfall vorgestellt, dafß der
Glaubende ach dem zeitlich kurzgerafften Akt der Buße auf die geistliche
öhe des getrösteten (Jew1ssens gehoben ist und dort auch bis DE Tode
verweilt, falls nicht 1Ne wider das (‚ew1ssen begangene Sunde die ernNeLte
Buße ertorderlich macht Da{fß jedoch der Glaubende, auch WE CTr Ja gesagt
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hat, sehr chnell und auf Sanz unerwartete We1ise ın die Anfechtung geführt
werden pflegt, iıhm jedes Ja wieder In Nichts zerrinnt, bleibt SC-

klammert.
Es ist 11UN überraschend sehen, da{ß Luther nicht miıt derartig vereın-

achten Bildern arbeitet. Vielmehr rechnet CI mıt einem stetıgen Wechsel
VOI TOS und Anfechtung 1n der eıt des Christenlebens. Hıeraus schöpft

eın beachtenswertes Argument die Taäuter. Es 1st zweiftellos nicht
die Hauptbegründung Luthers, die Ja bekanntlich auf der Einsetzung des
Tautfsakraments Mit 8 utbaut Trotzdem oder vielleicht gerade eshalb ist
cC5 auffallend, bei ihm folgende Beobachtung finden Luther aßt sich den
aus 16, 16 geschöpften Einwand der Täuter ahe gehen »Wer da glaubt
un! getauft wWird, der wird selig werden « Folgt daraus nicht zwingend, da{ß
die aunre den Glauben voraussetzt‘ Luther aAaNLEwOrtet »Wenn ich auf me1l1-
NCN Glauben getauft würde, sollte ich MOTISCH ohl \mit Recht! ungetauft
'be|funden werden, WEn M1r der Glaube enttfiele oder ich angefochten
würde, als hätte ich gestern nicht recht geglaubt.7 ıne lutherische Theo-
logie, die mıt der Anfechtung rechnet und den unablässigen Wechsel VO  >

Gesetz und Evangelium Glaubenserfahrungen anschaulich macht, mu
miıt dem Verblassen der bewulfstesten Entscheidung rechnen. [Dann ware
aber erneute Taufe nöt1g. In Wirklichkeit bleibt der Glaube auch 1n der
Anfechtung erhalten, 11UT dafßß der Glaubende dies E} erst viel spater
einsehen annn

Was odell des bewußten Bekennens hebt einen bestimmten, vereinzel-
ten Moment hervor, der für den Glauben wesentlich 1st, klammert aber
weıte zeitliche Strecken des Christenlebens aus, obwohl diese nicht minder
zesen des aubens gehören. ulberdem ist das odell des bewußten
Bekennens sehr auf das Bewußtsein fixiert, ohne das C555 Ja keine erant-
wortung gibt, dafß wiederum mi1t Luther fragen isthat, sehr schnell und auf ganz unerwartete Weise in die Anfechtung geführt  zu werden pflegt, wo ihm jedes Ja wieder in Nichts zerrinnt, bleibt ausge-  klammert.  Es ist nun überraschend zu sehen, daß Luther nicht mit derartig verein-  fachten Bildern arbeitet. Vielmehr rechnet er mit einem stetigen Wechsel  von Trost und Anfechtung in der Zeit des Christenlebens. Hieraus schöpft  er ein beachtenswertes Argument gegen die Täufer. Es ist zweifellos nicht  die Hauptbegründung Luthers, die ja bekanntlich auf der Einsetzung des  Taufsakraments Mt 28 aufbaut. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist  es auffallend, bei ihm folgende Beobachtung zu finden. Luther läßt sich den  aus Mk 16,16 geschöpften Einwand der Täufer nahe gehen: »Wer da glaubt  und getauft wird, der wird selig werden.« Folgt daraus nicht zwingend, daß  die Taufe den Glauben voraussetzt? Luther antwortet: »Wenn ich auf mei-  nen Glauben getauft würde, sollte ich morgen wohl [mit Recht] ungetauft  [be]funden werden, wenn mir der Glaube entfiele oder ich angefochten  würde, als hätte ich gestern nicht recht geglaubt.«?® Eine lutherische Theo-  logie, die mit der Anfechtung rechnet und den unablässigen Wechsel von  Gesetz und Evangelium an Glaubenserfahrungen anschaulich macht, muß  mit dem Verblassen der bewußtesten Entscheidung rechnen. Dann wäre  aber erneute Taufe nötig. In Wirklichkeit bleibt der Glaube auch in der  Anfechtung erhalten, nur daß der Glaubende dies u.U. erst viel später  einsehen kann.  Das Modell des bewußten Bekennens hebt einen bestimmten, vereinzel-  ten Moment hervor, der für den Glauben wesentlich ist, klammert aber  weite zeitliche Strecken des Christenlebens aus, obwohl diese nicht minder  zum Wesen des Glaubens gehören. Außerdem ist das Modell des bewußten  Bekennens so sehr auf das Bewußtsein fixiert, ohne das es ja keine Verant-  wortung gibt, daß wiederum mit Luther zu fragen ist: »... sage mir, wo  bleibt die Vernunft des Christgläubigen, wenn er schläft, so doch sein  Glaube und Gottes Gnade ihn nimmer [ver]läßt? ... so möcht ich auch  sagen von allen Stunden, darin ein Christ lebt und etwas arbeitet oder sonst  zu schaffen hat, daß er des Glaubens und [der] Vernunft nicht gewahr wird,  und doch darum der Glaube nicht abläßt [aufhört]. Gottes Werke sind  heimlich [verhüllt] und [ver]wunderlich, wo und wann er will, wiederum  auch offenbarlich genug, wo und wann er will, [so] daß uns darüber zu  urteilen zu hoch und zu tief ist«.?? Aus alledem folgt, daß die Bestimmung  des Taufzeitpunktes aus der Glaubensentscheidung in größte Schwierigkei-  28 WA 26, 165, 25 (Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn 1528).  29 WA 17/2, 86, 5ff. (Fastenpostille 1525: Predigt über das Evangelium auf den 3.  Sonntag nach Epiphanias Mt 8,1—13).  85Sasc MIr,
bleibt die Vernuntt des Christgläubigen, WCCII11 Aß schlätft, doch sSeEe1N
Glaube und (iottes Na ih nımmer ver]läßt? möcht ich auch

VO:  5 allen Stunden, darın eın Christ ebt und arbeitet oder
schaften hat, dafß T des auDens und er| Vernunft nicht gewahr wird,

und doch darum der Glaube nicht abläfßt aufhört|. Gottes Werke sind
heimlich verhüllt] und ver|wunderlich, und Wann will, wiederum
auch offenbarlich und W allıı will, [so| da{fß uUu1ls darüber
urteilen hoch und tief ist«.?9 Aus lTledem olgt, da{fßß die Bestimmung
des Tautfzeitpunktes 4AUS der Glaubensentscheidung 1n größte Schwierigkei-

26, 16 Y (Von der Wiedertaufe wel Pfarrherrn 528)
AL 56, 5 ff (Fastenpostille 525 Predigt über das Evangelium auf den

Sonntag nach Epiphanias Mit Ö, 3)
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ten hrt und da{fß die Bestiımmung der Mitgliedschaft ın der Gemeinde
durch das zeitliche Entstehen und ergehen des bewußten Bekenntnisaktes
unsicher wird. DiIie Begründung der Taufe auf den Glauben zieht Folgerun-
SCIH ach sich, die die Konstruktion zerstoren

Glaube ann auch entstehen

|DIIS eıt bringt 6S mM1t sich, da{fß die altere (seneratıon durch eıne Jungere
abgelöst wird. [)as Neue lLestament hat mi1it den daraus entstehenden Fragen
och nicht bewulßlfst gekämpftt, weil das ahe Ende der Welt ihnen die
Schärte nımmMt ıne durch die Jahrhunderte hindurchwandernde Kirche
annn aber nicht umhin, das Generationsproblem theologisc. neh.
ILLE un: sich die Möglichkeit einer Erziehung 1m Glauben klar machen,
zumal sich 1n einer christianisierten Gesellsc die Missionsaufgabe PI1-
mar auf die jeweils nachwachsende (jeneratıon richten hat

Sind kleine Kinder Glieder der Gemeinde? uch 1er möchte ich eine
Beobachtung Luthers anknüpfen Luther geht davon AUs, dafß Gott 1mM Tauf:
ling den Glauben wirkt Er begnügt sich aber nicht mit dem auptargu-
ment, da{fß auf rund der Einsetzung Christus selbst der Taäuter 1st und SOMLIt
aus göttlicher Macht den Glauben des Täuflings chatfft Er reflektiert viel-
mehr darüber hinaus auf die Wirksamkeit des »fremden aubens« nam-
ich der Paten ;Nicht da{ß jemand durch denselben mOöge könne| selig
werden, sondern da{fß ß adurch als durch seıne Fürbitte und Hilfe möge
önne| VOI1l CSOft selbst einen eıgenen Glauben erlangen Und 11U)  w}

kommen die entscheidenden Satze »Gileich als wie| CS bei| M1r mıiıt mMmMe1-
LiIe natürlichen Leben und Sterben zugeht Soll ich eben, mu ich selbst
geboren werden, und annn nıemand für mich geboren werden, dafß ich
adurch ebe ber die Multter und die| Hebamme annn Urc. ihr Leben M1r
ohl helten meılner Geburt, daf(ß ich auch dadurch lebe.«30 Der Glaube
hat also die Art des Lebens sich, das e1ın gleichartiges Leben hervorbringt,
anregt und anzündet. Wer ll dann aber teststellen, dafß Kinder och nicht
glauben?!? Ist das Fehlen der Rede und das Fehlen der Vernunft e1iIn ausrel1l-
chender Grund, die Tauftfe verweıigern*?*?

Luthers Argumente sind überall mıi1t den supranaturalistischen edan-
kengängen der Sakramentslehre selner eıt verschränkt, die uns nicht mehr
weiterhelfen. Er hat aber erkannt, da{(ß der Glaube tiefter iegt als Vernuntft

AaQ, 52, zoff
41 26, 166, „6{ff

Vgl aaQ, 156, 5 ff



unı Wille Die erikope VO  . der Kindersegnung Mit I Wal ihm dafür der
Hauptbeleg®3. Wenn Christus diesen kleinen Kindern das Höchste ZUCGCTI-
kennt den Anteil e1i6 Gottes dann hat niemand das Recht, ihnen
die Taufe und damit den Eıintritt 1n die Gemeinde verweigern. Luther
weiß sehr wohl, die Heilige Schrift die Kindertaufe nicht deutlich
vorschreibt®4. Iie Heilige chrift verbietet aber auch nicht die Kindertaute.
Und eshalb übernimmt S1e Luther, obwohl sS1e eın Stück Tradition ist Mıiıt
besonderer Vorliebe erinnert den Alten Bund und die 1m Volk Israel
geübte Beschneidung als ypos der Tautfe und leitet daraus die Möglichkeit
ab, da{f eın neugeborenes Kind Glied der Kirche 1mM ahrhundert Wal der
Begriff »Volkskirche« och unbekannt werden un! 1n sS1e hineinwachsen
kann®°.

Einıge Folgerungen
Ist die Entscheidung der Retormation für Kindertaufe und Volkskirche och
gültig?

Ich moöchte diese Frage bejahen, treilich nicht mıiıt einem runden, sondern
mıiıt einem eingeschränkten Ja

Dıieses Ja liegt darın begründet, da{ß das Hineingeborenwerden 1n die
Cimmer och überwiegend die epe ist. {[Die generelle negatıve EeUr-
eilung dieses Eıntrıiıtts 1n die Kirche eru. auft hochgesteckten Ansprüchen

Art, Bewußtheit und Kontinuitat des aubens, die dem Wesen des
aubens nicht entsprechen. Der Glaube kommt ZU. Bewudßtsein, ist
aber nicht intach eiInNem Bewußtsein gleichzusetzen; der Glaube ErZEUgZT
Entschlüsse, CI ist aber nicht iıntach Entschluß Vielmehr 1st C717 eın Vertrau-
C dessen Gegenstand und Vermittlung, Gefährdung und ärkung 1n die
biographische Linıe eINes Menschenlebens eingeflochten 1st eine Linıe
übrigens, die In Wechselwirkung miıt den biographischen Linıen anderer
Menschen steht

Es ist eshalb In der ege unmöglich, eindeutig und unzweifelhaft den
Zeitpunkt bestimmen, dem der Glaube beginnt oder 1ıne solche
Staärke erreicht hat, dafß nunmehr die Taufe berechtigt 1sSt

Man wird 084 SCH können, da{fßß die ditferenzierte Anschauung VO  w der
Art des Glaubens der arnung veranlalt, Sal prazıse vorzuschreiben,
ın welcher Form und ın welchem eT die Wendung eines Menschen

33 1L74/2 83, „{if
3. WA 26, 166, ff

AaQO, 169, „off
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CBtt stattzutinden hat und 1n welchem Alter der Glaube auszuschließen ist
Gerade die Vielfalt der volkskirchlichen Arbeit, die Ja durch die Kasualien
besonders auf den Gang der Familien Urc die eıt bezogen 1st, alßt 1er
dem individuellen biographischen Werden des Glaubens die not1ıge Freiheit.
ESs scheint geben WI1e 1ne Abstimmung des volkskirchlichen
Systems auf die Entstehung und den ortgang des individuellen Glaubens 1in
dem beschriebenen Sinn. Und dazu gehört auch die Kindertaute, die W1e€e
eiıne Überschrift ber dem Begınn des Glaubens steht.

etzter Linıe wird eshalb der Taufwunsch, WEeEeNnN Eltern ih überhaupt
och stellen, EeTrNST nehmen sSeinNn Ihn abzulehnen und die Kirchenzucht

dieser Stelle einzuführen, wird der Pfarrer zogern Wenn zugleic. eın
kundiger Seelsorger und Erzieher 1st, weiflß CI, dafß Entstehungsbedingun-
SCH für den Glauben UrCc. unzeıtıge Tautfzucht möglicherweise vernichtet.

Daiß das Ja ZUTI Kindertaufe gedämpfit klingt, iegt 1ın der Beobachtung
begründet, dafß die erzieherische Kraft der Volkskirche schwächer wird. IJer
Sinn der Kindertaufe geht verloren, WC mi1t ihr nicht tatsachlich un: sSe1
CS och bescheiden der Prozef( beginnt, mM1t dem der Glaube als ebendi:
SCS Vertrauen wird, wWw1e ach Luther eben Leben 4AUS Leben
entsteht.

Gerade aus dem verdeckten volkskirchlichen Begınn anı biographisch
auch das ewußÖte Bekenntnis ervorgehen. Deshalb un! dies se1 der letzte
Gedanke, mıt dem 1C. schließen möchte scheinen M1r unter den heutigen
Bedingungen unseres kirchlichen Lebens das Drangen auf 1n Bekenntnis
und das Festhalten der Volkskirche keine einander ausschließenden
Gegensäatze sSe1in Wır benötigen 1m Kernbereich der Kirche die Entschlos-
E  C  J die miıt TNst Christen se1n wollen. Wır mMussen aber auch den aum
offenhalten, in welchem das treie, verantwortliche Ja sich ausbilden annn
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